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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 01/0127.1 

201 - Kämmerei Datum: 19.06.2001 

Bearb. : Frau  Jellonek Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
 
 
Zustimmung zur Leistung außerplanmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 
2001, hier Brandschaden Schulzentrum Süd 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung stimmt gem. § 82 Abs. 1 der Gemeindeordnung der Leistung folgender außerplanmäßiger 
Ausgaben im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2001 zu: 
 
2114.95060   Hauptschule im SZ Süd, Brandschaden Sporth.-Ant.- i.H.v.   90.000,00 DM 
 
Deckungsmittel stehen durch Mehreinnahmen zur Verfügung bei Haushaltsstelle: 
2114.34500 Hauptschule im SZ Süd, Ers. Vermögensschäden -Anteil- 90.000,00 DM 
 
 
2204.95060   Realschule im SZ Süd, Brandschaden Sporth. -Ant.-  i.H.v.   234.000,00 DM 
 
Deckungsmittel stehen durch Mehreinnahmen zur Verfügung bei Haushaltsstelle: 
2204.34500 Realschule im SZ Süd, Ers. Vermögensschäden -Anteil- 234.000,00 DM 
 
2304.95060   Lise-Meitner-Gymn., Brandschaden Sporth. -Ant.- i.H.v.      276.000,00 DM 
 
Deckungsmittel stehen durch Mehreinnahmen zur Verfügung bei Haushaltsstelle: 
2304.34500 Lise-Meitner-Gymn., Ers. Vermögensschäden -Anteil- 276.000,00 DM 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Leistung der außerplanmäßigen Ausgaben ist unabweisbar. Am 22.02.2001 kam es zu einem Brandschaden 
in den Sporthallen des Schulzentrum Süd, die Sanierung des Brandschadens muß umgehend erfolgen. 
Nach Bereitstellung von 200.000,00 DM für die Sanierung hat sich herausgestellt, dass der Schadensumfang 
größer als erwartet ist und weitere 600.000,00 DM benötigt werden. 
 
Der Ausschuß für Planung, Bau und Verkehr hat über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 07.06.2001 (Vor-
lage 01/0265) beraten und den Bürgermeister aufgrund der Notwendigkeit einer schnellen Beauftragung der 
Gewerke um eine weitere Eilentscheidung gem. § 82 Abs. 1 GO gebeten. 
 
Der Bürgermeister hat daraufhin umgehend die Zustimmung zur Leistung außerplanmäßiger Ausgaben gem. § 
82 Abs. 1 GO erteilt. 
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